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Amtlicher Anzeiger der Staats-, Gerichts- nnd LvwmnMt-BeWrden.
Zugleich Organ für die Dekannimachungen des Kreisausschuffes des Obertaunuskrriser.
m.  38. Bad Homburgv. d. H., Mittwoch, den 5. März 1916
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, Bekanntmachung
über Fleischversorgung.

Der Bundesrat hat auf Erund des 8 3 des Gesetzes über
die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Matz»
nahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Eesetzbl. S . 327)
folgende Verordnung erlaffen:

1. Reichsstelle für die Bersortzupg mit Vijeh und Fleisch.
8 i.

Zur Sicherung des Fleischbedarfsdes Heeres und der
Marine sowie der Zivilbevölkerung wird eine Reichsstelle
für die Versorgung mit Vieh und Fleisch (Reichsfleisch¬
stelle) gebildet.

Sie hat die Aufgabe, die Fleischversorgung, insbeson¬
dere die Aufbringung von Vieh und Fleisch im Reichsge¬
biet und deren Verteilung , zu regeln.

Ihr liegt ferner die Verteilung des aus dem Ausland
eingeführten Schlachtviehs und Fleisches einschließlich der
Fleischwaren ob.

8 2.
Die Reichsfleischstelle ist eine Behörde und besteht aus

einem Vorstand und einem Beirat . Der Reichskanzler
führt die Aufsicht und erläßt die näheren Bestimmungen.

8 3.
Der Vorstand besteht aus einem Vorsitzenden, einem

oder mehreren stellvertretenden Vorsitzenden und einer
vom Reichskanzler zu bestimmenden Anzahl von Mitglie¬
dern.

Der Vorsitzende, die stellvertretenden Vorsitzenden und
die Mitglieder werden vom Reichskanzler ernannt.

8 4.
Der Beirat besteht aus sechzehn Regierungsvertretern,

und zwar außer dem Vorsitzenden des Vorstandes als Vor¬
sitzenden aus vier Königlich Preußischen zwei Königlich
Bayerischen, einem Königlich Sächsischen einem Königlich
Württembergischen, einem Eroßherzoglich Badischen, einem
EroßherzoglichHessischen, einem Großherzoglich Mecklen-
burg-Schwerinschen, einem Eroßherzoglich Sächsischen,
einem Eroßherzoglich Oldenburgistben, einem Hanseati¬
schen und einem Elsaß-Lothnngischen Regierungsverrreter.
Außerdem gehören ihm dre' Vertrete: des Zentral -Vieh-
handelsverbandes und je ein Vertreter der Fleischvertei¬
lungsstellen von Bayern, Württemberg i nd Baden ,des
Deutschen Landwirtschaftsrair. des Deutschen Handelstags
und des Deutschen Städtetags , ferner je zwei Vertreter
der Landwirtschaft, des Viehhandels, des Fleischergewer-
bes und der Verbraucher an ; ve: Reichskanzler ernennt
diese Vertreter und einen Stellvertreter des Vorsitzenden.

8 "
Der Vorstand übt die Befugnisse der Reichsfleischstelle

aus und führt die laufenden Geschäfte.
Der Beirat ist über grundsätzliche Fragen zu hören.

Der Zustimmung des Beirats bedarf es zur Aufstellung
der Grundsätze für die Berechnung
1. des Fleischbedarfs der Zivilbevölkerung;
2. der in jedem Bundesstaat und in Elsaß-Lothringen zu¬

zulassenden Schlachtungen von Vieh;
3. der Mengen und der Art des Schlachtviehs, das in den

einzelnen Bundesstaaten und in Elsaß-Lothringen für
den Fleischbedars des Heeres und der Marine , der

eigenen Zivilbevölkerung und der Zivilbevölkerung
derjenigen Gebiete aufzubringen ist, aus deren Vieh¬
beständen der Bedarf der eigenen Zivilbevölkerung
nicht gedeckt werden kann.
Kommt zwischen Vorstand und Beirat eine Ueberein-

stimmung nicht zustande, so entscheidet der Bundesrat.
2. Regelung der Fleischversorgung.

8 6.
Schlachtungen von Vieh, die nicht ausschließlich für den

eigenen Wirtschaftsbedarf des Viehhalters bestimmt sind,
sind nur in dem von der Reichsfleischstelle festgesetzten Um¬
fang gestattet. Die Landeszentralbehörden oder die von
ihnen bestimmten Behörden haben Anordnungen zu tref¬
fen, um Schlachtungen über die zugelaffene Höchstzahl hin¬
aus zu verhindern. Sie können bestimmen, daß aus uner¬
laubten Schlachtungengewonnenes Fleisch der Gemeinde,
dem Kommunalverband oder einer anderen von ihnen be¬
stimmten Stelle ohne Zahlung einer Entschädigung für ver¬
fallen erklärt werden kann. Sie regeln die Untervertei¬
lung der zugelaffenen Schlachtungen auf Kommunalver¬
bände und Gemeinden.

Schlachtungen ausschließlich für den eigenen Wirt¬
schaftsbedarf des Viehhalrers (Hausschlachtungen) sind
nur dann gestattet, wenn der Besitzer das Tier in seiner
Wirtschaft mindestens sechs Wochen gehalten hat. Die
Landeszentralbehördens oder die von ihnen bestimmten
Behörden sind befugt, weitergehende Einschränkungenfür
solche Schlachtungen zu bestimmen.

Notschlachtungen fallen nicht unter die Beschränkungen
des Abs. 1 Satz 1 und des Abs. 2.

Hausschlachtungen und Notschlachtungen sind den von
den Landeszentralbehörden bestimmten Stellen anzuzeigen
und auf die für den Kommunalverband oder die Gemeinde
zugelaffene Höchstzahl von Schlachtungen nach Grundsätzen,
die von der Reichsfleischstelle aufgestellt werden, anzu¬
rechnen.

8 7.
Der Verkehr mit Fleisch und Fleischwaren aus einem

Kommunallverband in einen anderen ist von den Landes.
Zentralbehörden zu regeln. Soweit es sich um Kommunal¬
verbände verschiedener Bundesstaaten einschließlich Elsaß-
Lothringens handelt, hat die Reichsfleischstellr die Grund»
sätze für die Regelung aufzustellen.

8 8.
Für die rechtzeitige und vollständige Beschaffung des

zur Deckung des Bedarfs des Heeres, der Marine und der
Zivilbevölkerung aufzubringenden Schlachtviehs (§ 5
Abs. 2 Nr. 3) haben die Landeszentralbehörden Sorge zu
tragen.

Die Landeszentralbehörden regeln den Verkehr mit
Schlachtvieh. Sie können bestimmen, daß der Ankauf von
Schlachtvieh ausschließlich durch die von ihnen bezeichne-
ten Stellen oder durch die von diesen beauftragten oder
zugelassenen Personen stattfindet, sowie daß der Verkauf
von Schlachtvieh nur an die bezeichneten Stellen oder an
die von diesen beauftragten oder zugelaffenen Personen
erfolgen darf.

8 9.
Soweit die von den Landeszentralbehörden bezeichnet-

ten Stellen oder die von diesen beauftragten und zugelas-
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von bcn Xommunaloetbänben unb (Semetnben innerhalb
ijjzez  Bezirke aufgiiBztngen unter  entsprechender -Anwend¬
ung der Bestimmungen im § 2 des Gesetzes, betreffend
Höchstpreise, vom -1. August/17. Dezember 1911 (Reichs-
Eesetzbl. S . 516) und mit folgenden Maßgaben:

1. Den Unternehmern landwirtschaftlicher Betriebe sind
die Tiere zu belassen, die sie zur Fortführung rhres Wirt¬
schaftsbetriebs bedürfen. In Zuchtviehherden dürfen nur
die zur Mast aufgestellten Tiere enteignet werden.

2. Bei der Festsetzung des Uebernahmeprerfts sind, so¬
weit ein Höchstpreis nicht besteht, die von der Reichsfleisch-
stelle aufgestellten Preisvorschriften zu berücksichtigen.

8 10.
Die Gemeinden sind verpflichtet, eine Vervrauchsregr-

lung von Fleisch und Fleischwaren in ihren Bezirlen vor¬
zunehmen. Sie können bestimmen, datz Fleisch aus Rot¬
schlachtungen an die von ihnen bestimmten Stellen gegen
eine von der höheren Verwaltungsbehörde endgültig fest¬
zusetzende Entschädigung abzuliefern ist. Sie haben den
von den Landeszentralbehörden nach§ 8 mit der Beschaff¬
ung des Schlachtviehs bezeichneten Stellen auf deren Ver¬
langen eine Stelle zu benennen, die das gelieferte Schlacht¬
vieh zu übernehmen hat. Sie bedürfen zu der im Satz 1
vorgrschriebenen Regelung der Zustimmung der Landes¬
zentralbehörde oder der von ihr bestimmten Behörde.

Die Landeszentralbehörden könrlen anordnen, datz die
Regelung anstatt durch die Gemeinden durch deren Vor¬
stand getroffen wird. An Stelle der Gemeinden sind die
Kommunalverbände befugt und auf Anordnung der Lan¬
deszentralbehörde verpflichtet, die Regelung vorzunehmen.

Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen be¬
stimmten Stellen können die Regelung selbst treffen oder
Anordnungen darüber erlassen.

Die Befugnisse der Gemeinden, der Kommunalver¬
bände, der Landeszentralbehörden sowie der von ihnen
bestimmten Stellen regeln sich nach der Verordnung über
die Errichtung von Preisprüfungsstellen und die Versor¬
gungsregelung vom 25. Septrmber/4. November 1915
(Reichs-Gesetzbl. S . 607, 728).
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3. Schlutzbestimmungen.
§ 11.

Im Sinne dieser Verordnung gelten als Vieh: Rind¬
vieh, Schafe und Schweine, als Fleisch: das Fleisch von
diesen Tieren, als Fleischwaren: Fleischkonserven, Räucher¬
waren von Fleisch, Würste aller Art sowie Speck.

8 12.
Streitigkeiten, die sich bei Durchführung dieser Verord¬

nung zwischen Gemeinden, Kommunalverbänden, den im
8 8 für den An- und Verkauf von Vieh bezeichneten Stel¬
len, den von ihnen beauftragten oder zugelassenen Per¬
sonen ergeben, entscheidet endgültig die höhere Verwal¬
tungsbehörde; ergeben sich Streitigkeiten zwischen Gemein¬
den, Kommunalverbänden, Stellen oder Personen, die in
verschiedenen Bundesstaaten einschließlich Elsaß-Loth¬
ringens ihren Sitz oder ihre gewerbliche Niederlassung
haben, so entscheidet ein Schiedsgericht.

Das Nähere über das Schiedsgericht wird vom Reichs¬
kanzler, über die örtliche Zuständigkeit der höheren Ver¬
waltungsbehörden und ihr Verfahren von den Landes¬
zentralbehörden bestimmt.

8 13.
Die von den Landeszentralbehörden mit der Beschaf¬

fung von Vieh und der Regelung der Fleischversorgung
beauftragten Behörden und Stellen haben der Reichs¬
fleischstelle auf Erfordern Auskunft zu geben.

8 14.
Unbeschadet der Befugnisse der Reichsfleischstelle erlassen

die Landeszentralbehörden die Bestimmungen zur Aus¬
führung dieser Verordnung. Sie bestimmen, wer als
höhere Verwaltungsbehörde, als zuständige Behörde im
Sinne des 8 9 in Verbindung mit 8 2 des Höchstpreis¬
gesetzes, als Kommunalverband, als Gemeinde oder Ge-

- <B* rt *nan fs> n j 0  a/m it  t>t .•, « oocc i»t
Jtrafe bis 31t  SOTarr wird össtraft.
1. wer ben  Vorschriften im § 6 Abs . 2 Satz 1 zuwider¬

handelt-
2. wer die ihm nach 8 6 Abs. 4 obliegende Anzeige nicht

erstattet oder wissentlich unrichtige oder unvollständige
Angaben macht;

3. wer den auf Grund des 8 6 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz
2, 8 7, 8 8 Abs. 2 oder 8 10 erlassenen Anordnungen
oder den von den Landeszentralbehörden erlassenen
Ausführungsvorschriften zuwiderhandelt.

8 16.
Der Reichskanzler kann Ausnahmen von Vorschriften

dieser Verordnung zulassen.
8 17.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung
in Kraft . Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des
Außerkrafttretens.

Berlin,  den 27. Mürz 1916.
Der Stellvertreter de« Reich»ka»zler».

Delbrück.

Bad  H o m b u r a v. d. H., den 3. April 1916.
Wird veröffentlicht.

Der König!. Landrat. Z. V.: v. B e r n u s.
Bekanntmachung

über die Wiederholung der Anzeige der Bestände von
Verbrauchszucker.

Auf Grund des 8 1 Abs. 4 der Bekanntmachungüber
Verbrauchszucker vom 27. Mai 1915 (Reichs-Gesetzbl. S.
308) bestimme ich:

Wer Verbrauchszucker mit Beginn des 1. April 1916 in
Gewahrsam hat, ist verpflichtet, die vorhandene Mengen
getrennt nach Arten und Eigentümern unter Nennung
der Eigentümer der Zentral -Einkaufsgesellschaftm. b. H.
in Berlin anzuzeigen. Zu diesem Zwecke haben die Be¬
rechtigten, deren Zucker in fremdem Gewahrsam liegt, den
Lagerhaltern nach dem 1. April 1916 unverzüglich die
ihnen zustehenden Mengen anzuzeigen. Die Anzeigen an
die Zentral -Einkaufsgesellschaftm. b. H. sind bis zum 5.
April 1916 abzusenden. Anzeigen über Mengen, die sich
mit Beginn des 1. April 1916 auf dem Transport befinden,
sind unverzüglich nach dem Empfange von dem Empfänger
zu erstatten.

Die Anzeigepflicht erstreckt sich nicht
1. auf Mengen, die im Eigentum des Reichs, eines Bun¬

desstaats oder Elsaß-Lothringens, insbesondere im
Eigentum der Heeresverwaltung oder der Marinever¬
waltung sowie aus Mengen die im Eigentum eines
Kommunalverbandes stehen,

2.  auf Mengen, die insgesamt weniger als 50 Doppel¬
zentner betragen.

Berlin,  den 25. März 1916.
Der Reichskanzler. Im Aufträge: Kautz.

Bad H o m b u r g v. d. H., den 31. März 1916.
Wird veröffentlicht.

Der König!. Landrat. I . V.: v. B e r n u s.

Bad H o m b u r g v. d. H., den 1. April 1916.
Der Viehhandelsverband für den Reg.-Bezirk Wies¬

baden in Frankfurt a. M. erläßt folgende
Bekanntmachung

betreffend den Verkauf von sich nicht zur Schlachtung
eignendem Vieh.

Vieh, welches sich nicht zur Schlachtung eignet (tragen¬
des und unreifes Vieh) und das von der heimischen Land¬
wirtschaft abgestoßen wird, ohne daß es etwa an anderen
Stellen im Inland zur Weiternutzung zurzeit unterge¬
bracht werden kann, wird jederzeit von der Aufkaufsstelle
für Rindvieh Berlin Abgeordnetenhaus aufgekauft.

Der König!. Landrat. Z. V.: v. B e r n u s.



Am
Donnerstag, den6. ds. Mts. nachmittags von3—6 Uhr
gelangt im städtischen Laden Ludwigstraße wiederum Schinken zum Ver¬
kauf. Butter und Fleischkonserven werden während dieser Zeit nicht
ausgegeben.

Bad Homburgv. d. Höhe, den 5. April 1916.
Der Magistrat.

Sämtliche Artikel
zum

Frtthjahrspiitz
empfiehlt preiswert

Phil. Griess
Spezialgeschäft für Seiler- and Bnrstenwaren

Lonisenstr. 41 Telefon 452.

Esset Fische , billig , nahrhaft n. gesund!
Massenfischverkanf unter städt. Preiskontrolle.

Cablia« ohne Kopf Pfd. 85 Pfg.
" mit „ „ 68 Pfg.

Bratschellfische „ 62 Pfg.
Stockfische „ 56 Pfg.

Die Fische muffen im Laden abgeholt werden.
Lautenschläger

Fischhaus.

Brat$cbelffi$cbe perm so M,
Ittittel-Kabeljau „ es

Schellfisch in Gelee 1 Pfd. 80 Pfg.
Rollmcpse . . . . Stück 20 „

RinrlllAICrh im eigenen Saft ein-
HVIIIU ■ IdOferHl ^ kocht, in D-senvon

Neu
eingeführt:

ca. I Pfund brutto, Dose Mk 1,85

durch einfache Trocknung haltbar
gemachtes Gemüse ohne jeden Zusatz.

Mindestens 24 Stunden vor der eigentlichen Zubereit¬
ung in kaltem Wasser einweichen und mit dem Ein-

weichwasser anzusetzen.
50 Gramm Pfg ., 100 Gramm 33

20 ,. „ 38 ..
25 „ „ 48 „I

rt „ tf ~x\ j  „
50 Gramm ergeben fertiges Gemüse für 2—3 Personen, 100 Gramm

für 4 —6 Personen.

Billiges Kompott!
prtiftllwttii. Pfd. 60 »

1 S:,f 47 m 215T 78 „
'Ulf 70 „

Organgenm »»d P,»
Zitronen2 -, »«,s P,,.
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Betrifft: trigonometrische Punkte.
Die in der hiesigen Gemarkung befindlichen trigonometrischen Punkte sind zum Zwecke

Landesaufnahme für militärische und andere öffentliche Zwecke errichtet. Die Markstein-
lächen gehören dem Fiskus und darf die 2 Meter betragende Grundfläche weder land«
häßlich bebaut, noch der Markstein versetzt oder beschädigt werden.
Zuwiderhandlungen sind strafbar und die Feldhüter angewiesen, vorkommenden Falles
inzeige zu erstatten.
Bad Homburg v. d. H., den 5. April 1916.

Der Magistrat II.
I_ Feigen. _

j" Betr . Rechnungsabschluß.
Wegen des bevorstehenden Rechnungsabschlussesmüssen alle aus dem EtatSjahr 1915

rückständigen Rechnungen über Arbeiten und Lieferungen für die Stadt baldigst, spä-
»s aber bis zum 1. Mat zur Zahlungsanweisung eingereicht werden.

Wer die rechtzeitige Einreichung der Rechnungen versäumt, wird für das folgende
von den städtischen Arbeiten und Lieferungen ausgeschlossen werden.
Bad Homburg v. d. Höhe, den 5. April 1916.

Der Magistrat II.
_ Feigen. _

Für

morgen
lind

folgende Tage
;rem pP. Qualität pr . Schellfisch , Cabliau , Merlans , Schol-

Q' "'‘^ Schellfische , pr . Heilbutt , Rotzungen , Limandes,
»̂shecht , Fr . gew . Stockfisch , gr . Heringe , Lebende Fo-
?n> Schleien , Karpfen , Frische Seemuscheln , geräuch.

sheringe , Makrelenbücklinge , Sprotten , Fleckheringe
"'senstr. 46 CH. Pfaffenbach Telefon 290.

Wird vollständig geliefert , ist
von Jedermann leicht anzu¬
bringen ohne Mauerbeschä¬

digung.

Alleinverkauf
für Homburg und Umgebung

J. Schächer,
Dorotheenstrasse 27.

Freibank.
Donnerstag, den 6. April , vormittags

von 81/* bis 9Va Uhr wird ans dem Schlacht-
Hof Rindfleisch ( roh 3 Ztr ) zum Preise
von 80 Pfg . das Pfund verkauft.

Bad Homburg v. d. H., den 5. 4. 1916.
Die Schlachthofverwaltung

ater. J?!*asc heu mit Frisnr .
hen ohne Frisnr

Damenbedienung
unter 14 Jahren

Frisur

Mk. 1.50
» 1-
.. 75

■ » »

Karl Kesselschläger , houisensfrasse 87. Telefon 317

Frisnr mit starker Welle „ 150
Preis -Ermässignng ani alle diese Bedienungen

bei Karten zu 10 Nnmmer.

Am 6. und 7. ds. Mts.
(Donnerstagu. Freitag) wer¬
den seitens der Stadt keine
Kartoffeln abgegeben.

Bad Homburgv. d. Höhe.,
den 5. April 1916.

Der Magistrat.

Kleine Fettheringe
50 —60 Stück Inhalt in ein Postfäßchen in
Heringstunke versendet franko per Nachnahme
zu Mk. 8 . 88

Fr . Haase , Dessau.

Schöne
5 Zimmerwohnung
und Zubehör, Gas und elektrisch Licht, evtl.
2 Zimmer als Werkstatt zu benutzen, preis¬
wert per 1. Juli zu vermieten. Eingang
Dorotheenstraße.

Näheres zu erfragen Thomasstr . 12 pari.

'jitliiiir $( . z -MMMlMiiz.
Vorplatz und sonst. Zubehör an ruhige Leute
— Mk. 25.— monatlich — zu vermieten.

Gg. Reinhard, Louisenstr. 38 1.

Zu vermieten
zwei große Zimmer im ersten Stock und ein
Zimmer mit großer Mansarde und Zubehör
im zweiten Stock ganz oder geteilt.

Louisenstrafle 85 I.
Eine schöne

8 Zimmerwohnung
mit allem Zubehör im 2. Stock des HauseS
Ferdinandsstraße 42 ist für 1. Juli d. Js.
zu vermieten. Näheres beliebe man Louisen¬
straße 107 p. zu erfragen.

Möbl . Zimmer
sofort zu vermieten Louisenstrahe 105.

Neranrwortlicber Redakteur &. ftreuöetmtann, Ba» H»« bur, *. fe. H. Drv «e unk Verlag hrr H^fducvorviterei S . ^f. "schilt %o?n.
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